
Nutzen und Vorteile des European Energy Award (eea)-Prozesses für die Verwaltung 

Zusammenstellung im Nachgang auf Wunsch des Hauptausschusses vom 03.12.2024 
 
 

 Beratungsleistung für die Stabsstelle: Wofür genau benötigt? Inhalte? 
Gemeint: Prozessunterstützung für Umsetzungskontrolle von Klimaschutzmaßnahmen;  
(hier nicht gemeint: Fachgutachten, Machbarkeitsstudien etc.) 

o Konkret: bei der Bewertung von Prozessen: Einschätzung von Stärken, Schwächen, 
Chancen, Risiken  externe Begutachtung anhand von bewährtem 
Vergleichsmaßstab, geht über eine interne „Selbstkontrolle“ hinaus  zeigt konkret 
auf, wo investiert werden muss, um die Klimaziele zu erreichen, welche 
Maßnahmen hohe THG-Einsparungen erreichen können  

o Maßgebliche Unterstützung der ohnehin erforderlichen Monitoring-Prozesse: 
Beratung führt die zu erhebenden Daten zusammen, stellt die richtigen Fragen, gibt 
Empfehlungen zur Verbesserung  Nutzen: Stabsstelle bindet durch ext. Beratung 
selbst weniger Personalstunden in Datenerfassung, -zusammenführung 
und -sichtung als ohne eea-Beratung 

 Alternative/Konsequenzen bei Nicht-Fortführung: Auftrag für alternative ext. 
Beratungsunterstützung zur Analyse und Bewertung der Maßnahmenumsetzung und 
Verbesserungen zur Unterstützung der Stabsstelle Klima erforderlich  Tagessätze 
vergleichbarer Dienstleistender liegen bei ca. 1000 Euro und höher. 

 
 Bewährte Systematik und standardisierte Indikatoren zur Erfassung und Steuerung der 

Maßnahmenumsetzung & bewährtes eea-Monitoring-Tool: aktuell: 321 Kommunen in 
Deutschland nutzen eea-Prozess  Alternative/Konsequenzen ohne eea-Prozess: 
laufende Software-Lizenzgebühren ca. im vierstelligen Euro-Bereich p.a. 

 
 Eea-Kosten: Beratungs- und eea-Programmkosten gesamt: 9.044 Euro p.a.  

 Alternative/Konsequenzen bei Nicht-Fortführung:  

- Kosten für ext. Beratungsleistung zur Unterstützung der Stabsstelle (ca. 
Tagessätze von 1.000 Euro) 

- Ggf. Kosten für alternative Monitoring-Software (> 1.000 Euro p.a.) 

 Gesamtkosten: wären wahrscheinlich teurer als 9.044 Euro p.a. 

 


